
Öffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses vom 06. November 2018                        Beschlussseite
zu TOP 4

Beschluss:

1. Die Zweckbestimmung der 5 VZÄ wird entsprechend dem Vortrag geändert.  

 

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.


